
8
1

0
,5

8
1

4
8

1
4

8
3

1
,5

8
5

4
,5

8
6

1
,5

8
1

4
8

1
6

3
,0

9
%

3
,1

4
%

3
,2

3
 %

3
,2

1
 %

3
,2

0
 %

3
,3

5
 %

3
,5

5
 %

3
,6

5
 %

7
0

0

7
5

0

8
0

0

8
5

0

9
0

0

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

H
a
u

s
h

a
lt

s
-

e
n

tw
u

rf
 

2
0

1
2

S
te

ll
e
n

2
,5

0
%

2
,7

0
%

2
,9

0
%

3
,1

0
%

3
,3

0
%

3
,5

0
%

3
,7

0
%

3
,9

0
%

S
te

ll
e
n

p
la

n

P
e
rs

o
n

a
lk

o
s
te

n
a
n

te
il
 a

n
G

e
s
a
m

ta
u

s
g

a
b

e
n

L
e
is

tu
n

g
s
b

e
re

c
h

ti
g

te
 ü

b
e
rö

rt
li

c
h

e
 S

o
z
ia

lh
il
fe

4
6

.8
7

5

4
8

.6
4

2
5

0
.1

4
8

5
1

.4
5

0
5

2
.8

0
0

4
5

.6
6

4

4
4

.4
2

6
4

3
.4

7
0

Impressum 
 

Herausgeber  Landeswohlfahrtsverband Hessen 
 Ständeplatz 6-10, 34117 Kassel 

Text/Redaktion Controlling 
Gestaltung Simone Müller 
Druck Druckerei des LWV Hessen 
Stand Dezember 2011  
Internet                        www.lwv-hessen.de 

 

 
CONTROLLING 
Landeswohlfahrtsverband Hessen 

 

 
 

ZAHLEN, DATEN, FAKTEN 
 
zum Haushaltsentwurf 2012 
 
 
 
Stand: Dezember 2011 

PERSONALAUFWENDUNGEN ENTWICKLUNG DER SOZIALHILFE IM        
VERHÄLTNIS ZUR VERBANDSUMLAGE 

ENTWICKLUNG DER ZUWEISUNG             
NACH  § 20 FAG 

NETTOZUFÜHRUNG AN RÜCKSTELLUNGEN 
 
Die Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Alters-
teilzeit werden durch die Beamtenversorgungskasse  
jährlich neu berechnet. Die Anhebung der gesetzlichen 
Altersgrenze durch das Erste Gesetz zur Modernisierung 
des Dienstrechts in Hessen führt zu einer deutlichen Ab-
flachung der Belastungen bei  gleichzeitig höheren Erträ-
gen aus der Auflösung von Rückstellungen aufgrund der 
Anpassung der Bezugsdauer. Insgesamt ergibt sich bei 
den Nettozuführungen an Rückstellungen in 2012 gegen-
über 2011 eine Verbesserung von rd. 11,12 Mio. €. 
 

 

Der Ansatz für Personalaufwendungen der Zentralver-
waltungen, Vitos und ehemalige Einrichtungen wurde 
gegenüber dem Haushalt 2011 um rd. 1,39 Mio. € ge-
steigert und beträgt nunmehr rd. 58,80 Mio. €. Die Stei-
gerung ist im wesentlichen auf die tariflichen Anpas-
sungen zurückzuführen. Bezogen auf den Gesamthaus-
halt ergibt sich für die Zentralverwaltungen damit ein 
Personalkostenanteil von 3,09 %. 

 

Eine seit 2011 weiterhin positive Entwicklung nehmen 
die Finanzzuweisungen des Landes nach § 20 FAG. Für 
2012 ist mit einem Betrag von rd. 97,03 Mio. € zu rechnen 
und damit über 19 Mio. € mehr als noch in 2011. 
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ÜBERSICHT DER VERÄNDERUNGEN  
ZWISCHEN HAUSHALT 2011  
UND HAUSHALTSENTWURF 2012 

   

  
 
Allein 82,19 % der Aufwendungen des LWV Hessen ent-
stehen im Bereich der überörtlichen Sozialhilfe. Hilfen 
zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmög-
lichkeiten und die Leistungen in anerkannten Werkstät-
ten für behinderte Menschen bilden dabei die mit Ab-
stand größten Aufwandspositionen. 
 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

mit dieser Broschüre 
 

ZAHLEN, DATEN, FAKTEN 
zum Haushaltsentwurf 2012  

des LWV Hessen 
 

möchten wir Ihnen wieder in der gewohnten Art und 
Weise anhand einiger weniger Tabellen und Schaubilder 
die wichtigsten Positionen des Haushaltes 2012 näher 
bringen. 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird im 
Ergebnishaushalt 
 

im ordentlichen Ergebnis  
mit dem Gesamtbetrag 
der Erträge auf                                             1.633.133.900 €            
 

mit dem Gesamtbetrag  
der Aufwendungen auf                                1.644.432.400 €               

im außerordentlichen Ergebnis  
mit dem Gesamtbetrag 
der Erträge auf                                                       308.700 €                                
 

mit dem Gesamtbetrag  
der Aufwendungen auf                                                      0 €                                        
 

mit einem Fehlbedarf von                                   10.989.800 €                 
 

festgesetzt, der in voller Höhe gedeckt ist aus Über-
schüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre.  
 

Insgesamt sieht der Haushalt 2012 eine Steigerung der 
Verbandsumlage von  rd. 25,23 Mio. € vor. 
 

Einzelheiten entnehmen Sie bitte den weiteren Schau-
bildern. 
 
 
 
(Uwe Brückmann) 
Landesdirektor 

ÜBERÖRTLICHE SOZIALHILFE  

Über 49 Mio. € (Netto) des Mehrbedarfes 2012 entfallen 
auf den Bereich der überörtlichen Sozialhilfe. Neben den 
rd. 20,66 Mio. € an Vergütungssteigerungen ist diese 
finanzielle Entwicklung maßgeblich geprägt durch einen 
weiterhin kontinuierlichen Anstieg der  Fallzahlen bzw. 
der Zahl der Leistungsberechtigten.  

ENTWICKLUNG DER FALLZAHLEN   
UND LEISTUNGSBERECHTIGTEN  

Der Eckwertebeschluss 2012 aus dem Juni 2011 sah eine 
Steigerung der Verbandsumlage um rd. 25,23 Mio. € vor 
und wird somit eingehalten. 
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Leistungsberechtigte Fallzahlen

Info: Fallzahl ist eine Kalkulationsgröße getrennt nach Leistungsangeboten, die sich anhand 
der Abrechnungstage ermittelt. Doppelnennungen sind möglich, wenn z. B. ein behinderter 
Mensch sowohl in das Wohnheim als auch in die Werkstatt geht. Leistungsberechtigter ist 
der behinderte Mensch, unabhängig davon, wie viel Leistungen er in Anspruch nimmt.


